V O L L M A C H T
Zustellungen werden nur an den Bevollmächtigten erbeten.
Herrn Rechtsanwalt Dipl.-Ing.(F.H.) Heinrich Platzen, Kohlenhucker Weg 180, 
47445 Moers
wird hiermit in Sachen


wegen

die Vollmacht erteilt

1. zur Prozessführung (nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;

2. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren (sowie für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach       § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen;

3. zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen und zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen (z.B. Kündigungen);
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren alle Art.

Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen.

Ebenfalls ist der Bevollmächtigte befugt, Akteneinsicht zu nehmen und die vom Gegner oder der Justizkasse zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen.

Außerdem wird folgendes vereinbart:

1. Bei Auftragserteilung ist ein angemessener Vorschuß zu entrichten (§ 9 RVG).

2. Die Haftung des beauftragten Rechtsanwaltes wird für Fälle der leichten Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag von 500.000 € für ein Schadensereignis beschränkt. Unberührt bleibt die Haftung des beauftragten Rechtsanwaltes oder seiner Erfüllungsgehilfen für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

3. Zur Erhebung von Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist der Rechtsanwalt nur verpflichtet, wenn er einen hierauf gerichteten schriftlichen Auftrag erhalten und angenommen hat.

4. Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich.

5. Die Kostenerstattungsansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche des beauftragten Anwaltes an diesen mit der Ermächtigung abgetreten, die Abtretung im Nahmen des Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen.

6. Dem Auftraggeber ist bekannt und er wurde von dem beauftragten Rechtsanwalt ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in arbeitsgerichtlichen Verfahren 1. Instanz keine Kostenerstattung stattfindet, so daß diese Kosten stets vom Auftraggeber getragen werden müssen.
Moers, den…………….

                                   ____________________________________









Unterschrift des Auftraggebers
